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Entgeltgleichheit im Betrieb

 Betriebsrat und NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerinnen, wenn es um 
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Frauen verdienen in Deutschland durchschnitt-
lich 21 Prozent weniger als Männer. Wenn er 
einen Euro bekommt, erhält sie nur 79 Cent. 
Damit ist Deutschland fast das Schlusslicht in 
Europa. Nur in Österreich und Tschechien sind 
die Einkommensunterschiede noch größer.

Warum ist die Lücke bei uns so groß? Die 
Gründe dafür sind unter anderem: Viele Frauen 
arbeiten in Teilzeit oder in Minijobs und oft in 
Branchen und kleinen Betrieben, in denen we-
nig gezahlt wird. Für die Familie unterbrechen 
sie häufi ger ihre Erwerbstätigkeit als Männer. 
Frauen steigen aus, steigen ein, aber seltener 
auf.
Ein Skandal ist es jedoch, wenn Frauen für 
gleichwertige Arbeit weniger Geld bekommen. 

Dagegen wollen die Gewerkschaft NGG und der 
Betriebsrat vorgehen. Auch jede einzelne Frau 
kann etwas tun.

Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So 
steht es im Grundgesetz. Dies gilt auch für die 
Arbeit. In Deutschland richtet sich die Bezah-
lung in der Regel nach den Anforderungen, die 
an einem bestimmten Arbeitsplatz erfüllt werden 
müssen. Ob ein Mann die Arbeit tut oder eine 
Frau, das ist dabei unerheblich.

Versteckte Ungerechtigkeiten

Bekommen Frauen die gleichen Zulagen, die 
gleichen Prämien wie die männlichen Kollegen? 
Werden sie zum gleichen Zeitpunkt hochgestuft 
wie die Männer? Oder wird nur dem Kollegen 
die Beförderung angeboten, aber nicht der Kol-
legin? Eine Überprüfung, wie gerecht es tatsäch-

lich zugeht, kann das klären.
Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen: 
Je höher die Bezahlung, desto größer ist die 
Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen.
Es ist nachgewiesen, dass der Einkommensun-
terschied in Betrieben mit Tarifvertrag geringer 
ist als in tarifl osen Betrieben. Damit ist klar: 
Wir können etwas tun. Die Gewerkschaft, der 
Betriebsrat und jede Frau selbst.

Entgeltgleichheit im Betrieb

Entgeltgleichheit im 
Betrieb – damit die 
Gleichberechtigung 
nicht im Portmonee 
aufhört



Gerechtigkeit konkret

Bekommen die Frauen das gleiche Geld im Betrieb wie ihre männlichen Kollegen?
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»Bei uns geht es gerecht zu«

Das wird jedes Unternehmen behaupten. 
Denn Frauen für gleichwertige Tätigkeit 
schlechter zu bezahlen als Männer verbietet 
schon das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz. Ist es denn erlaubt, im Betrieb mit 
den Kolleginnen und Kollegen über das 
Gehalt zu sprechen? Ist es. Das Landes-
arbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern 
(Az.: 2 Sa 237/09) hat festgestellt, dass sich 
Beschäftigte über ihr Gehalt austauschen 
können, selbst wenn sie laut Arbeitsvertrag 
zur Verschwiegenheit verpfl ichtet sind. Denn 
nur so könnten Beschäftigte überprüfen, ob 
der Arbeitgeber den Gleichbehandlungs-
grundsatz auch beim Entgelt einhalte.

Nicht unter Wert verkaufen

»Frauen sollten sich um die Familie küm-
mern und Männer das Geld verdienen.« 
Ein Spruch aus den 1950ern? Leider nicht. 
Obwohl die Welt heute anders aussieht, 
kommt eine Studie aus dem Jahr 2010 zu 
dem Ergebnis, dass die meisten Männer 
und Frauen in den alten Bundesländern 
auch heute noch alte Rollenbilder im Kopf 
haben. Und: Frauen geben sich mit weni-
ger Einkommen zufrieden als Männer. Ein 
Grund könnte darin liegen, dass Frauen ihr 
Einkommen mit dem anderer Frauen und 
nicht mit Männer-Gehältern vergleichen. 
Wie lässt sich das ändern? Mit mehr Trans-
parenz bei den Entlohnungssystemen. Dafür 
kann der Betriebsrat sorgen. Dann lässt sich 
vergleichen: Ist der Verdienst der Frau so 
hoch wie der des Kollegen, der eine gleich-
wertige Arbeit macht?

Entgeltgleichheit im Betrieb

Wie viel wird in diesem Beruf 
und in dieser Branche bezahlt?

Die beste Informationsquelle ist der Tarif-
vertrag. Auch der Lohn- und Gehaltscheck 
beim www.frauenlohnspiegel.de kann 
weiter helfen.

 Seit 1. Juli 2017 ist das Gesetz zur Förderung der Trans-
parenz von Entgeltstrukturen in Kraft.

  Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit Auskunft über die eigene 
Entlohnung im Vergleich zum anderen Geschlecht in gleicher 
Tätigkeit zu erhalten. Es gilt ab 200 Beschäftigte und die 
Anfrage ist an den Arbeitgeber zu richten. 

  Gibt es einen Betriebsrat und gilt ein Tarifvertrag (oder Tarif-
bindung), ist die Anfrage an den Betriebsrat zu stellen. 

  Als Auskunft erhält der oder die Fragende das durchschnittli-
che Entgelt der Vergleichsgruppe des anderen Geschlechts mit 
gleicher oder vergleichbarer Tätigkeit.

Das Gesetz ist mit vielen Einschränkungen die Auskunft betref-
fend versehen. 

Hier lohnt es sich bei Fragen zum Entgelt vorher mit der NGG vor 
Ort Kontakt aufzunehmen. 
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Entgeltgleichheit im Betrieb

 Vom Gewerkschaftstagsbeschluß bis heute – Rückblick 

Auf dem 16. Ordentlichen Gewerkschaftstag 
2013 der NGG in Berlin wurde der Antrag 
„Entgeltgleicheit zwischen Frauen und 
Männern“ beschlossen. 

In einer bundesweiten Arbeitsgruppe wurde 
ein Umsetzungskonzept erarbeitet.

Der Startschuss zur Initiative Lohngerech-
tigkeit fi el im Juni 2016 in Berlin bei der 
Auftaktveranstaltung mit der Schirmherrin 
Manuela Schwesig, damalige Bundesmi-
nisterin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. 

Wir gehen das Thema Lohngerechtigkeit in 
der Tarifpolitik und im Betrieb an: 

  Wir werden in den nächsten Jahren alle 
unsere Tarifverträge auf Diskriminierung 
überprüfen. Es sind aktuell 3.500.

  Wir überprüfen Betriebsvereinbarungen 
und unsere Tarifverträge auf Ungleich-
behandlung zwischen Frauen und 
Männern mit dem Prüfi nstrument 
eg-check.de. 

  Wir unterstützen Betriebsräte bei der 
gerechten und richtigen Eingruppierung 
sowie bei der Gestaltung diskriminie-
rungsfreier Zuschlags- und Zulagen-
regelungen im Betrieb.

Stellen wir Handlungsbedarf fest, wird das 
in den Tarifverhandlungen zum Thema 
gemacht.

Zur Unterstützung unserer Regionen und 
Landesbezirke bei der Umsetzung der 
Initiative Lohngerechtigkeit haben wir eigens 
eine Projektstelle geschaffen.

Durch die personelle Unterstützung können 
wir das Thema noch stärker in die Betriebe 
und das Bewusstsein unserer Kolleginnen 
und Kollegen zu tragen. 

Entgeltgerechtigkeit auch in deinem Betrieb!

  Auch in deinem Betrieb machen wir 
Ent geltgerechtigkeit gern zum Thema. 
Wende dich dafür an deine NGG Region 
vor Ort www.ngg.net/ngg-vor-ort/

  Weitere Informationen, einen Erklärfi lm 
sowie den Link zum Prüfi nstrument 
eg-check.de fi ndest du unter 
www.ngg.net/lohngerechtigkeit
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Starke Argumente
für die NGG

Informationen zum Thema »Gesundheit am Arbeitsplatz« 1

SCHWER HEBEN UND TRAGEN

3 Deine ersten Ansprechpartnerinnen 
in Sachen Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz sind Betriebsrat und NGG 

3 Was ist zu 
schwer?

3 Was ist 
 erlaubt?
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STARK. FRAUEN IN DER NGG

WEIL GEWERKSCHAFT 
AUCH WEIBLICH IST

Informationen zu den »aktiv. frauen in der NGG« 1
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3 Lass dir nichts aus 
der Hand nehmen!
Die Gewerkschaft NGG – 
ein Plus für Frauen 

3 aktiv. frauen in 
der NGG

Informationen zum Thema »Bezahlte Freistellung« 1

KRANKE KINDER BRAUCHEN 
IHRE ELTERN!
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3 Betriebsrat und NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerinnen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 

3 Bezahlte 
Freistellung

1

KEINE ZEIT – IST TEILZEIT 
EINE LÖSUNG?
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Informationen zum Thema »Teilzeitarbeit«

3 Betriebsrat und NGG wollen in den 
Betrieben Beschäftigten-freundliche 
Teilzeitmodelle umzusetzen. 

3 Worauf muss 
ich bei Teilzeit 
achten?

Informationen zum Thema »Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter« 1

KIND UND KARRIERE – 
KEIN PROBLEM
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3 Deine ersten Ansprechpartnerinnen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sind Betriebsrat und NGG 

Wir wollen, dass es besser 
und einfacher wird, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. 

1

WENIG ARBEIT – 
WENIG RECHTE?
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Informationen zum Thema »Minijobs«

3 Betriebsrat und NGG – deine 
ersten Ansprechpartnerinnen 
für dich als »Minijobberin« .

3 »Minijobs« und
450-Euro-Grenze

3 Geringfügige 
Beschäftigung

Informationen zum Thema »Mutterschutz« 1

SCHWANGER IM JOB
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3 Deine ersten Ansprechpartnerinnen 
zum Mutterschutz im Betrieb sind 
Betriebsrat und NGG 

3 Informationen 
zum Mutter-
schutz

3 Was muss ich 
beachten?
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Informationen zum Thema »Befristete Arbeitsverträge«

3 Betriebsrat und NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerinnen bei befristeten 
Arbeitsverträgen 

3 Besser eine 
befristete 
Beschäftigung 
als gar keine?

BEFRISTET BESCHÄFTIGT …

Informationen zum Thema »sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz« 1

NEIN HEISST NEIN!
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3 Betriebsrat und NGG sind auf der Seite 
der belästigten Frau – ohne Wenn und 
Aber! 

3 Nein zu sexuellen 
Belästigungen!

3 Gegen sexuelle 
Belästigungen 
am Arbeitsplatz
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WIR FRAUEN IN DER GEWERKSCHAFT NGG

ES GEHT NUR GEMEINSAM
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Frauen in der NGG

3 Betriebsrat und NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerinnen zu allen Fragen 
rund um Beruf und Betrieb 

3 Solidarität und 
Partnerschaft 
in Beruf 
und Betrieb

Informationen zum Thema »Gleichstellung im Betrieb« 1
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GLEICHE CHANCEN FÜR 
FRAUEN UND MÄNNER

3 Betriebsrat und NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerinnen zur Gleichstel-
lung im Betrieb 

3 Gleichstellung 
im Betrieb: 
Handlungsmög-
lichkeiten für 
Betriebsräte
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ENTGELTGLEICHHEIT IM BETRIEB – 

DIE LÜCKE SCHLIESSEN
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Entgeltgleichheit im Betrieb

3 Betriebsrat und NGG – deine ersten 
Ansprechpartnerinnen, wenn es um 
ungleiche Bezahlung geht 

3 Entgeltgleichheit 
im Betrieb – 
damit die Gleich-
berechtigung 
nicht im Port-
monee aufhört
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Lastschriftmandat
Ich ermächtige die NGG, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift  einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der NGG auf mein Konto eingezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen (ab Belastungsdatum) die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Meine Verpflichtung zur 
Beitragszahlung bleibt hiervon unberührt.

  monatlich   vierteljährlich 

IBAN       BLZ                               Kontonummer

DE

Kreditinstitut (Name)          BIC

Der Monatsbeitrag beträgt 1% des jeweiligen Bruttotarifeinkommens. Ich bin 
einverstanden, dass diese Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet 
werden. NGG-Vertrauensgarantie: Die NGG sichert zu, dass die Daten nicht 
an außergewerkschaftliche Stellen weitergegeben werden. Eine Kündigung 
muss spätestens sechs Wochen zum Quartalsschluss bei dem zuständigen 
NGG-Regionalbüro schriftlich erfolgen. Bis zum Ende der Mitgliedschaft 
besteht Beitragspflicht.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE21NGG00000089801. Die NGG 
wird mir meine Mandatsreferenz mitteilen. Mir ist bekannt, dass ich die 
Abbuchungstermine für einzelne Lastschriften im Internet (www.ngg.net) 
einsehen kann. Ich entbinde die NGG ausdrücklich von weiteren Mittei-
lungspflichten für einzelne Lastschrifteinzüge.

Beitrittserklärung  Ja, ich werde ab T T M M J J J J  Mitglied der Gewerkschaft NGG

Persönliche Daten

Vorname

Nachname  männlich  weiblich

Straße und Hausnummer

PLZ Wohnort

Geburtsdatum Nationalität

Telefon E-Mail

Geworben von

Datum Unterschrift

Berufliche Daten

Beschäftigt als

 Teilzeitbeschäftigt mit  Wochenstunden

 In Ausbildung von       bis  

Name des Betriebes

Straße und Hausnummer

PLZ Wohnort

Monatliches Bruttoeinkommen Tarifgruppe


